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Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-604/18 | Google und Alphabet/Kommission (Google Android) 

Das Gericht bestätigt weitgehend den Beschluss der Kommission, wonach 

Google den Herstellern von Android-Mobilgeräten und den Betreibern von 

Mobilfunknetzen rechtswidrige Beschränkungen auferlegt hat, um die 

beherrschende Stellung seiner Suchmaschine zu stärken 

Um Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung besser Rechnung zu tragen, hält das Gericht es jedoch im 

Anschluss an Erwägungen, die in einigen Punkten von denen der Kommission abweichen, für angebracht, 

gegen Google eine Geldbuße in Höhe von 4,125 Mrd. Euro zu verhängen 

Google1, ein auf Produkte und Dienstleistungen, die mit dem Internet in Zusammenhang stehen, spezialisiertes 

Unternehmen des Sektors der Informations- und Kommunikationstechnologien, erzielt seine Einkünfte im 

Wesentlichen mit seinem Schlüsselprodukt, der Suchmaschine Google Search. Sein Geschäftsmodell basiert auf 

dem Zusammenspiel einer Reihe von Produkten und Dienstleistungen, die den Nutzern meist kostenlos angeboten 

werden, und Online-Werbedienstleistungen, bei denen die bei diesen Nutzern gesammelten Daten verwendet 

werden. Google bietet ferner das Betriebssystem Android an, mit dem nach Angaben der Europäischen Kommission 

im Juli 2018 etwa 80 % der in Europa verwendeten intelligenten Mobilgeräte ausgestattet waren. 

Verschiedene Beschwerden, die wegen bestimmter Geschäftspraktiken von Google im Bereich des mobilen 

Internets an die Kommission gerichtet wurden, veranlassten sie, am 15. April 2015 gegen Google ein Verfahren 

betreffend Android zu eröffnen2. 

Mit Beschluss vom 18. Juli 20183 verhängte die Kommission gegen Google eine Sanktion wegen Missbrauchs 

seiner beherrschenden Stellung durch die Auferlegung wettbewerbswidriger vertraglicher Beschränkungen für 

die Hersteller von Mobilgeräten und die Betreiber von Mobilfunknetzen, bei einigen seit dem 1. Januar 2011. Die 

Beschränkungen hatten drei Formen: 

1. Beschränkungen in den „Vertriebsvereinbarungen“, wonach die Hersteller von Mobilgeräten seine 

allgemeine Such-App (Google Search) und seinen Browser (Chrome) vorinstallieren mussten, um von Google eine 

Lizenz für die Nutzung seines App Store (Play Store) zu erhalten; 

                                                
1 Hier bezeichnet „Google“ die Gesellschaft Google LLC, vormals Google Inc, zusammen mit ihrer Muttergesellschaft Alphabet, Inc. 

2 Im Juni 2017 verhängte die Kommission gegen Google bereits wegen Missbrauchs seiner beherrschenden Stellung auf dem Markt für Online-

Suchdienste durch die rechtswidrige bevorzugte Behandlung seines eigenen Preisvergleichsdienstes eine Geldbuße in Höhe von 2,42 Mrd. Euro. 

Dieser Beschluss wurde vom Gericht mit Urteil vom 10. November 2021, Google und Alphabet/Kommission (Google Shopping), T-612/17 (vgl. auch die 

Pressemitteilung Nr. 197/21), im Wesentlichen bestätigt. Das dagegen von Google eingelegte Rechtsmittel ist beim Gerichtshof anhängig (C-48/22 P). 

3 Beschluss C(2018) 4761 final der Kommission vom 18. Juli 2018 in einem Verfahren nach Artikel 102 AEUV und Artikel 54 des EWR-Abkommens 

(Sache AT.40099 – Google Android). 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-612/17
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210197de.pdf
https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-48/22
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2. Beschränkungen in den „Anti-Fragmentierungsvereinbarungen“, wonach die für die Vorinstallation der Apps 

Google Search und Play Store durch die Hersteller von Mobilgeräten erforderlichen Lizenzen nur erteilt wurden, 

wenn die Hersteller sich verpflichteten, keine Geräte zu verkaufen, die mit nicht von Google zugelassenen Versionen 

des Betriebssystems Android ausgestattet sind; 

3. Beschränkungen in den „Vereinbarungen über die Teilung von Einnahmen“, wonach Google nur dann einen 

Teil der Werbeeinnahmen an die betreffenden Hersteller von Mobilgeräten und Betreiber von Mobilfunknetzen 

weiterleitete, wenn diese sich verpflichteten, auf einem im Voraus festgelegten Sortiment von Geräten keinen 

konkurrierenden allgemeinen Suchdienst vorzuinstallieren. 

Nach Ansicht der Kommission wurde mit all diesen Beschränkungen das Ziel verfolgt, die beherrschende Stellung 

von Google im Bereich der allgemeinen Suchdienste und damit seine Einnahmen aus Werbeanzeigen im 

Zusammenhang mit diesen Suchen zu schützen und zu stärken. Das gemeinsame Ziel der streitigen 

Beschränkungen und ihre Wechselwirkung veranlassten die Kommission daher, sie als einheitliche und 

fortdauernde Zuwiderhandlung gegen Art. 102 AEUV und Art. 54 des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) einzustufen. 

Infolgedessen verhängte die Kommission gegen Google eine Geldbuße in Höhe von fast 4,343 Mrd. Euro; dabei 

handelt es sich um die höchste jemals in Europa von einer Wettbewerbsbehörde verhängte Geldbuße. 

Die von Google erhobene Klage wird vom Gericht im Wesentlichen abgewiesen; es erklärt den Beschluss der 

Kommission nur insofern für nichtig, als darin festgestellt wird, dass die oben angesprochenen sortimentbezogenen 

Vereinbarungen über die Teilung von Einnahmen als solche einen Missbrauch darstellen. Angesichts der konkreten 

Umstände der Rechtssache hält das Gericht es ferner für angebracht, die gegen Google verhängte Geldbuße in 

Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung auf 4,125 Mrd. Euro festzusetzen. 

Würdigung durch das Gericht 

An erster Stelle prüft das Gericht den Klagegrund, dass bei der Definition der relevanten Märkte und der 

anschließenden Beurteilung der beherrschenden Stellung von Google auf einigen dieser Märkte Beurteilungsfehler 

begangen worden seien. In diesem Rahmen hebt das Gericht hervor, dass es im Wesentlichen unter 

Berücksichtigung des Vorbringens der Parteien und der Argumentation im angefochtenen Beschluss zu prüfen hat, 

ob Google aufgrund seiner Macht auf den relevanten Märkten in der Lage war, sich gegenüber den verschiedenen 

Faktoren, die geeignet waren, ihm bei seinem Verhalten Zwänge aufzuerlegen, in nennenswertem Umfang 

unabhängig zu verhalten. 

Im vorliegenden Fall hat die Kommission in einem ersten Schritt vier relevante Märkte herausgearbeitet, und zwar 

erstens den weltweiten Markt (mit Ausnahme Chinas) für die Lizenzierung von Betriebssystemen für Mobilgeräte, 

zweitens den weltweiten Markt (mit Ausnahme Chinas) für Android-App-Stores, drittens die verschiedenen 

nationalen Märkte für allgemeine Suchdienste im EWR und viertens den weltweiten Markt der nicht 

betriebssystemspezifischen Internetbrowser für Mobilgeräte. In einem zweiten Schritt ist die Kommission zu dem 

Ergebnis gekommen, dass Google auf den drei erstgenannten Märkten eine beherrschende Stellung innehabe. Das 

Gericht weist darauf hin, dass die Kommission bei ihrer Darstellung der verschiedenen relevanten Märkte 

gebührend herausgearbeitet hat, dass sie einander ergänzen und miteinander in Verbindung stehen, insbesondere 

angesichts der weltweit umgesetzten Strategie von Google, seine Suchmaschine durch die Integration in ein 

„Ökosystem“ zu propagieren. 

Speziell in Bezug auf die Definition des Umfangs des Marktes für die Lizenzierung von Betriebssystemen für 

intelligente Mobilgeräte und die anschließende Beurteilung der Stellung von Google auf diesem Markt stellt das 

Gericht fest, dass die Kommission – ohne dass die insoweit von Google vorgebrachten Rügen stichhaltig sind – zu 

dem Ergebnis gekommen ist, dass die ausschließlich von vertikal integrierten Produktentwicklern genutzten „nicht-

lizenzierbaren“ Betriebssysteme wie iOS von Apple oder Blackberry nicht zum gleichen Markt gehörten, da andere 

Hersteller von Mobilgeräten keine Lizenz dafür erwerben können. Die Kommission hat auch mit der Feststellung, 
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dass die beherrschende Stellung von Google auf diesem Markt durch den mittelbaren Wettbewerbsdruck, der dort 

durch das von Apple angebotene nicht-lizenzierbare Betriebssystem ausgeübt werde, nicht in Frage gestellt werde, 

keinen Fehler begangen. Sie ist überdies zu Recht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Open-Source-Charakter der 

Lizenz für die Nutzung des Android-Quellcodes keinen hinreichenden Wettbewerbsdruck erzeugte, um die fragliche 

beherrschende Stellung zu kompensieren. 

An zweiter Stelle prüft das Gericht die verschiedenen Klagegründe, mit denen die fehlerhafte Beurteilung des 

missbräuchlichen Charakters der streitigen Beschränkungen gerügt wird. 

Erstens hat die Kommission die den Herstellern von Mobilgeräten auferlegten Bedingungen für die 

Vorinstallation4 als missbräuchlich eingestuft, indem sie zum einen das Bündel der Google-Search- und Play-Store-

Apps vom Bündel des Chrome-Browsers und von den vorgenannten Apps unterschieden und zum anderen die 

Ansicht vertreten hat, dass diese Bündel den Wettbewerb im Zeitraum der Zuwiderhandlung beschränkt hätten, 

ohne dass Google hierfür eine objektive Rechtfertigung habe anführen können. 

Insoweit führt das Gericht aus, dass die Kommission das Vorliegen eines durch die streitigen Bedingungen für die 

Vorinstallation entstandenen Wettbewerbsvorteils damit begründet hat, dass eine solche Vorinstallation zu einer 

„Status-quo-Präferenz“ führen könne, resultierend aus der Neigung der Nutzer, sich der ihnen zur Verfügung 

stehenden Such- und Browser-Apps zu bedienen, die geeignet seien, die Nutzung des betreffenden Dienstes 

erheblich und nachhaltig zu verbessern, ohne dass dieser Vorteil von den Konkurrenten von Google wettgemacht 

werden könnte. Das Gericht stellt fest, dass die Analyse der Kommission zu diesem Punkt allen Einwänden von 

Google standhält. 

Im Anschluss befasst sich das Gericht mit den Rügen, die sich gegen die Schlussfolgerung richten, dass die den 

Konkurrenten von Google zur Verfügung stehenden Mittel es ihnen nicht ermöglicht hätten, den von Google durch 

die fraglichen Bedingungen für die Vorinstallation erlangten erheblichen Wettbewerbsvorteil zu kompensieren, und 

führt dazu aus, dass diese Bedingungen zwar die Vorinstallation konkurrierender Apps nicht verbieten, doch ist ein 

solches Verbot für Geräte vorgesehen, die unter die Vereinbarungen über die Teilung von Einnahmen fallen – 

gleichgültig, ob diese sortimentbezogen sind oder für Ersatzgeräte gelten –, und damit für über 50 % der Google-

Android-Geräte, die von 2011 bis 2016 im EWR verkauft wurden; dies durfte die Kommission im Rahmen der 

kombinierten Wirkungen der fraglichen Beschränkungen berücksichtigen. Die Kommission war auch befugt, sich zur 

Stützung ihrer Schlussfolgerungen auf die Beobachtung der tatsächlichen Situation zu stützen, wobei sie feststellte, 

dass in der Praxis nur in begrenztem Umfang auf die Vorinstallation konkurrierender Apps, auf ihren Download 

oder über Browser auf konkurrierende Suchdienste zurückgegriffen wurde. Schließlich sieht das Gericht die 

Einwände von Google gegen die Erwägungen, aufgrund deren die Kommission jede objektive Rechtfertigung für die 

in die Prüfung einbezogenen Bündel verneinte, ebenfalls als nicht stichhaltig an und weist den Klagegrund der 

fehlerhaften Beurteilung des missbräuchlichen Charakters der Bedingungen für die Vorinstallation in vollem 

Umfang zurück. 

Zweitens führt das Gericht in Bezug auf die Beurteilung der in den sortimentbezogenen Vereinbarungen über 

die Teilung von Einnahmen enthaltenen Bedingung der ausschließlichen Vorinstallation aus, dass die 

Kommission berechtigt war, die streitigen Vereinbarungen als Ausschließlichkeitsvereinbarungen einzustufen, da 

die vorgesehenen Zahlungen davon abhingen, dass bei dem betreffenden Produktsortiment keine konkurrierenden 

allgemeinen Suchdienste vorinstalliert wurden. 

In Anbetracht dessen, dass die Kommission den missbräuchlichen Charakter dieser Vereinbarungen darin sah, dass 

sie geeignet gewesen seien, die betreffenden Hersteller von Mobilgeräten und Betreiber von Mobilfunknetzen 

davon abzuhalten, solche konkurrierenden Suchdienste vorzuinstallieren, musste sie allerdings nach der 

                                                
4 Wegen der Übereinstimmungen zwischen beiden Rechtssachen nimmt das Gericht in diesem Punkt auf das von der Kommission im angefochtenen 

Beschluss erwähnte Urteil vom 17. September 2007, Microsoft/Kommission, T-201/04 (vgl. auch die Pressemitteilung Nr.° 63/07), Bezug. 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-201/04
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2009-02/cp070063de.pdf
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Rechtsprechung zu derartigen Praktiken5 anhand aller relevanten Umstände, zu denen der Umfang der 

Markterfassung durch die beanstandete Praxis sowie die ihr innewohnende Eignung zur Verdrängung mindestens 

ebenso leistungsfähiger Wettbewerber gehören, eine Analyse ihrer Befähigung zur Beschränkung des 

Leistungswettbewerbs vornehmen. 

Die insoweit von der Kommission vorgelegte Analyse beruhte im Wesentlichen auf zwei Elementen, und zwar zum 

einen auf der Prüfung des Umfangs der Markterfassung durch die beanstandete Praxis und zum anderen auf den 

Ergebnissen ihrer Heranziehung des Kriteriums des ebenso leistungsfähigen Wettbewerbers6. Soweit die 

Kommission im Rahmen des ersten Elements davon ausgegangen ist, dass die fraglichen Vereinbarungen, 

unabhängig von der Art des verwendeten Geräts, einen „erheblichen Teil“ der nationalen Märkte für allgemeine 

Suchdienste erfasst hätten, wird diese Feststellung nach den Erkenntnissen des Gerichts aber nicht durch die von 

der Kommission im angefochtenen Beschluss dargelegten Gesichtspunkte bestätigt. Gleiches gilt zudem für eine der 

Prämissen des AEC-Tests, und zwar den Teil der Suchanfragen, den ein hypothetisch mindestens ebenso 

leistungsfähiger Wettbewerber, dessen App neben Google Search vorinstalliert wurde, für sich hätte gewinnen 

können. Das Gericht konstatiert ferner mehrere Begründungsfehler bei der Beurteilung wesentlicher Variablen des 

von der Kommission durchgeführten AEC-Tests, und zwar der Schätzung der einem solchen Wettbewerber 

zurechenbaren Kosten, der Beurteilung seiner Befähigung, die Vorinstallation seiner App zu erreichen, sowie der 

Schätzung der Einnahmen, die nach Maßgabe des Alters der im Umlauf befindlichen Mobilgeräte erzielt werden 

können. Daraus folgt, dass der AEC-Test in der von der Kommission durchgeführten Form die Feststellung eines 

Missbrauchs, der sich aus den sortimentbezogenen Vereinbarungen über die Teilung von Einnahmen selbst ergibt, 

nicht zu bestätigen vermag, so dass das Gericht dem entsprechenden Klagegrund stattgibt. 

Drittens weist das Gericht in Bezug auf die Beurteilung der Beschränkungen in den Anti-

Fragmentierungsvereinbarungen darauf hin, dass die Kommission eine solche Praxis insofern als missbräuchlich 

ansieht, als sie darauf abzielt, die Entwicklung und die Marktpräsenz von Geräten mit einer inkompatiblen „Android-

Fork“7 zu verhindern, ohne Google das Recht abzusprechen, Kompatibilitätsanforderungen allein für die Geräte 

aufzustellen, auf denen seine Apps installiert sind. Im Anschluss an die Feststellung, dass es die fragliche Praxis 

tatsächlich gab, führt das Gericht weiter aus, dass die Kommission zu der Annahme berechtigt war, dass die 

inkompatiblen Android-Forks Wettbewerbsdruck auf Google ausüben konnten. Unter diesen Umständen durfte die 

Kommission angesichts der von ihr dargelegten, zum Nachweis des Hindernisses für die Entwicklung und 

Vermarktung von Konkurrenzprodukten auf dem Markt der lizenzierten Betriebssysteme geeigneten 

Gesichtspunkte davon ausgehen, dass die fragliche Praxis zur Stärkung der beherrschenden Stellung von Google auf 

dem Markt für allgemeine Suchdienste geführt hatte und zugleich ein Innovationshemmnis darstellte, da sie die 

Vielfalt der den Nutzern zur Verfügung stehenden Angebote einschränkte. 

An dritter Stelle prüft das Gericht den Klagegrund einer Verletzung der Verteidigungsrechte, mit dem Google die 

Feststellung begehrt, dass sein Recht auf Akteneinsicht und sein Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt worden 

seien. 

Es befasst sich erstens mit der geltend gemachten Verletzung des Rechts auf Akteneinsicht und führt dazu aus, 

dass die Rügen von Google den Inhalt einer Reihe von Aufzeichnungen über Treffen der Kommission mit Dritten 

während ihrer gesamten Untersuchung betreffen, die von der Kommission im Februar 2018 übermittelt wurden. Da 

alle diese Treffen der Einholung von Informationen, die sich auf den Gegenstand der Untersuchung bezogen, im 

Sinne von Art. 19 der Verordnung Nr. 1/20038 dienten, oblag es der Kommission, dafür zu sorgen, dass 

                                                
5 Vgl. Urteil vom 6. September 2017, Intel/Kommission, C-413/14 P (vgl. auch die Pressemitteilung Nr. 90/17). 

6 Im Folgenden: AEC-Test, anknüpfend an die Bezeichnung in englischer Sprache (As Efficient Competitor Test). 

7 Hierbei handelt es sich um Betriebssysteme, die von Dritten anhand des von Google im Rahmen des Android Open Source Project veröffentlichten 

Quellcodes von Android (der die Grundelemente eines solchen Systems enthält, nicht aber die im Eigentum von Google stehenden Apps und Dienste) 

entwickelt wurden. In diesem Kontext wurde in den fraglichen Anti-Fragmentierungsvereinbarungen ein Mindestkompatibilitätsstandard für die 

Implementierung des Android-Quellcodes festgelegt. 

8 Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln [101 und 102 AEUV] niedergelegten 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-413/14
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170090de.pdf


Direktion Kommunikation 
Referat Presse und Information  curia.europa.eu 

Aufzeichnungen erstellt wurden, die es dem betreffenden Unternehmen ermöglichten, sie zu gegebener Zeit zu 

konsultieren und seine Verteidigungsrechte wahrzunehmen. Im vorliegenden Fall stellt das Gericht fest, dass diesen 

Anforderungen nicht genügt wurde, zum einen wegen des zeitlichen Abstands zwischen den Treffen und der 

Übermittlung der sie betreffenden Aufzeichnungen und zum anderen wegen des summarischen Charakters der 

Aufzeichnungen. Zu den Folgen dieses Verfahrensfehlers führt das Gericht aus, dass ein solcher Fehler nach der 

Rechtsprechung nur dann zu einer Verletzung der Verteidigungsrechte führt, wenn das betreffende Unternehmen 

belegt, dass es sich ohne ihn besser hätte verteidigen können. Im vorliegenden Fall kommt das Gericht jedoch zu 

dem Ergebnis, dass sich den ihm hierzu unterbreiteten Anhaltspunkten und Argumenten kein derartiger Beleg 

entnehmen lässt. 

Zweitens stellt das Gericht zur geltend gemachten Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör fest, dass das 

dahingehende Vorbringen von Google das verfahrensrechtliche Gegenstück zu den gegen die Begründetheit der 

Einstufung einiger Vereinbarungen zur Teilung von Einnahmen als missbräuchlich gerichteten Rügen darstellt, da es 

die Weigerung betrifft, Google zu dem in diesem Rahmen durchgeführten AEC-Test anzuhören. Da die Kommission 

dies ablehnte, obwohl sie Google zwei Sachverhaltsschreiben übersandt hatte, in denen Inhalt und Umfang der 

ursprünglich in der Mitteilung der Beschwerdepunkte dargelegten Vorgehensweise erheblich ergänzt worden 

waren, ohne dass die Kommission – wie es geboten gewesen wäre – eine ergänzende Mitteilung der 

Beschwerdepunkte erließ und daran eine Anhörung anschloss, bejaht das Gericht eine Verletzung der 

Verteidigungsrechte von Google seitens der Kommission, mit der Google eine Chance genommen wurde, sich durch 

die Geltendmachung ihrer Argumente bei einer Anhörung besser zu verteidigen. Das Gericht fügt hinzu, dass 

angesichts der zuvor konstatierten Unzulänglichkeiten bei der Durchführung des AEC-Tests durch die Kommission 

im vorliegenden Fall ein umso größeres Interesse an einer Anhörung bestand. Infolgedessen ist die Feststellung der 

Missbräuchlichkeit der sortimentbezogenen Vereinbarungen zur Teilung von Einnahmen auch auf dieser Grundlage 

für nichtig zu erklären. 

Schließlich führt das Gericht zu der von ihm im Rahmen der Ausübung seiner Befugnis zu unbeschränkter 

Nachprüfung vorzunehmenden eigenständigen Beurteilung der Höhe der Geldbuße zunächst aus, dass der 

angefochtene Beschluss zwar teilweise für nichtig zu erklären ist, soweit darin festgestellt wird, dass die 

sortimentbezogenen Vereinbarungen über die Teilung von Einnahmen als solche einen Missbrauch darstellen, doch 

hat diese teilweise Nichtigerklärung in Anbetracht der Verdrängungswirkungen, die sich aus den übrigen von Google 

im Zeitraum der Zuwiderhandlung angewandten missbräuchlichen Praktiken ergeben, bei einer Gesamtbetrachtung 

keine Auswirkungen auf die Gültigkeit der im angefochtenen Beschluss getroffenen Feststellung einer 

Zuwiderhandlung. 

Die eigene Beurteilung aller die Sanktion betreffenden Umstände durch das Gericht führt zu dem Ergebnis, dass die 

wegen der begangenen Zuwiderhandlung gegen Google zu verhängende Geldbuße in Abänderung des 

angefochtenen Beschlusses auf 4,125 Mrd. Euro festzusetzen ist. Dabei hält es das Gericht wie die Kommission für 

angebracht, zu berücksichtigen, dass die Zuwiderhandlung vorsätzlich begangen wurde und welchen Wert die 

einschlägigen, von Google im letzten Jahr seiner vollständigen Beteiligung an der Zuwiderhandlung getätigten 

Verkäufe hatten. Hinsichtlich der Berücksichtigung von Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung hält es das Gericht 

hingegen aus den im Urteil dargelegten Gründen für angebracht, bei der Beurteilung der Auswirkungen der von der 

Kommission im angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellten Verdrängungswirkungen der zeitlichen 

Entwicklung der verschiedenen Aspekte der Zuwiderhandlung und der Komplementarität der fraglichen Praktiken 

Rechnung zu tragen.  

HINWEIS: Eine Nichtigkeitsklage dient dazu, unionsrechtswidrige Handlungen der Unionsorgane für nichtig erklären 

zu lassen. Sie kann unter bestimmten Voraussetzungen von Mitgliedstaaten, Organen der Union oder Einzelnen 

beim Gerichtshof oder beim Gericht erhoben werden. Ist die Klage begründet, wird die Handlung für nichtig erklärt. 

      
Wettbewerbsregeln (ABl. 2003, L 1, S. 1). 
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Bleiben Sie in Verbindung! 

Das betreffende Organ hat eine durch die Nichtigerklärung der Handlung etwa entstehende Regelungslücke zu 

schließen. 

HINWEIS: Gegen die Entscheidung des Gerichts kann innerhalb von zwei Monaten und zehn Tagen nach ihrer 

Zustellung ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof eingelegt werden. 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das das Gericht nicht bindet. 

Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über „Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106. 

 

 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-604/18
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?page=1

